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 Veröffentlicht am 13.03.1990

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KDV 1967 §35 Abs7;

Rechtssatz

Ausf über die Ermittlungsp6icht und Begründungsp6icht der Kraftfahrbehörde, wenn sie die Lenkerberechtigung auf

zwei Jahre befristet, obwohl die in § 35 Abs 7 KDV genannten Mindestwerte betre:end Hörvermögen nicht

unterschritten werden.
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